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Bedingungen und Erläuterungen für die Kenntlichmachung von im öffentlichen Verkehrs-

raum abgestellten Containern und Wechselbehältern 

 

1. Aufstellung  

Die Container und Wechselbehälter sind so aufzustellen, dass der Verkehr (Fahr-

zeuge, Fußgänger, Radfahrer) möglichst wenig behindert wird. In der Regel ist dies in 

der Längsrichtung der Fahrbahn.  

 

2. Kennzeichnung innerhalb geschlossener Ortschaften Breite ≤ 2,5 m  

oder Länge ≥ 8 m  

2.1 Innerhalb geschlossener Ortschaften sind abgestellte Container oder Wechselbehäl-

ter bis zu einer Breite von 2,5 m und einer Länge von 8 m durch retroreflektierende 

Folien des Typs 2 der DIN 67 520, Teil 2 zu kennzeichnen.  

2.2 Die Sicherheitskennzeichnung ist fest am Container oder Wechselbehälter  

anzubringen.  

2.3 Die Sicherheitskennzeichnung kann statt mit retroreflektierender Folie nach den 

„Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen -RAS-“ durchgeführt wer-

den. Diese Art der Absicherung muss erfolgen, wenn es die örtlichen Gegebenheiten 

(z. B. zu geringe Fahrbahnbreite) erfordern.  

 

3. Kennzeichnung innerhalb geschlossener Ortschaften Breite >2,5 m oder Länge >8 m  

Container und Wechselbehälter, die breiter oder länger sind, müssen wie Arbeitsstel-

len von längerer Dauer mit festen Absperreinrichtungen nach den „Richtlinien für die 

Sicherung an Arbeitsstellen -RAS-“ abgesichert werden.  

 

4. Kennzeichnung außerhalb geschlossener Ortschaften  

Außerhalb geschlossener Ortschaften sind Container und Wechselbehälter ebenfalls 

nach den „Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen -RAS-“ abzusichern.  

 

5. Beschaffenheit der retroreflektierenden Folie  

5.1 Die Kennzeichnung mit retroreflektierender Folie besteht aus rot / weißen Flächen 

mit einer Kantenlänge von 141 mm, die zu Streifen zusammengesetzt werden.  

5.2 An jeder Seitenfläche und an jeder Stirnfläche sind zwei aus 5 Teilen bestehende 

Warnstreifen senkrecht an der äußersten Kante, nicht tiefer als 0,40 m und nicht hö-

her als 1,55 m anzubringen. Reicht der zur Verfügung stehende Platz nicht aus, so 

können die Warnstreifen waagerecht angebracht werden.  

5.3 Die Ausführung der Kennzeichnung darf nicht unter den Anforderungen anerkannter 

Gütebedingungen liegen (Typ 2 DIN 67 520, Teil 2) Die Farben rot und weiß der retro-

reflektierenden Folie sollen Typ 2 der DIN 6171 - Aufsichtsfarben für Verkehrszeichen 

- entsprechen.  
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6. Kennzeichnung der retroreflektierenden Folie  

Die retroreflektierende Folie ist wie folgt zu kennzeichnen: - Typ 2 DIN 67 520 Teil 2 / 

Farbe DIN 6171 Teil 1 /. Weiterhin ist hier das Herstellerkennzeichen aufzuführen. 

Hinweis: Hinter dem Herstellerkennzeichen kann zusätzlich die Seriennummer der 

Folie angebracht werden. Nach Anbringung der Folie muss die Oberfläche innerhalb 

der vorgeschriebenen Abmessung (141 x 705 mm) mechanisch weitgehend unbe-

schädigt und sauber sein.  

 

7. Beleuchtung  

Die Container und Wechselbehälter sind mit gelben Warnleuchten an den zur  

Fahrbein zeigenden Ecken zu versehen. Die Warnleuchten müssen bei schlechten 

Sichtverhältnissen und bei Dunkelheit eingeschaltet sein.  

 

8. Weitergehende Auflagen 

Bei den vorgenannten Anforderungen an die Kennzeichnung von Containern und 

Wechselbehältern handelt es sich um „Mindestvoraussetzungen“. Die Genehmi-

gungsbehörde kann im Einzelfall weitergehende Auflagen machen.  

 

9. Namensschild  

Container und Wechselbehälter sind mit einem Namensschild (Anschrift und Telefon-

nummer) oder einer entsprechenden Aufschrift zu versehen. 

 

10. Zuständigkeit für die Antragsbearbeitung 

Anträge zur Aufstellung eines Containers sind bei der Stadt Düren zu stellen. 

 

Zuständige Einrichtung 

Stadt Düren 

Amt für Recht und Ordnung  

Verkehrsangelegenheiten 

Wirteltorplatz 7 

52349 Düren 

Telefax: 02421-251801505 

E-Mail: ag-verkehr@dueren.de 

 

11. Weitere Hinweise 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise im Antrag: 

- Schreibweise Ihres Namens wie in Ihrem Ausweis / auch zweiten Vornamen  

angeben. 

- Daten auf Richtigkeit prüfen (keine Tippfehler)  

- Wenn Dokumente hochgeladen werden müssen: Die Dateien müssen klein sein 

(kleiner als 1 MB) d.h. 1 KB bis unterhalb von 2.000 KB (z.B. 75 KB, 191 KB, 1.145 KB) 

mailto:ag-verkehr@dueren.de

